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Erstes Gesetz
zur Änderung des Landeskrankenhausgesetzes

Vom 21 . November 2014

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Landeskrankenhausgesetzes

Das Landeskrankenhausgesetz vom 18 . September 2011 (GVBl . 
S . 483) wird wie folgt geändert:
1 . Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 10 wird wie folgt gefasst:
„§ 10 Investitionspauschale“

b) Die Angabe zu § 13 wird wie folgt gefasst:
„§ 13 (weggefallen)“

c) Die Angabe zu § 17 wird wie folgt gefasst:
„§ 17 Rechtsverordnung“

2 . In § 5 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „und der Aufstellung 
der Investitionsprogramme nach § 9“ gestrichen .

3 . § 8 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Notwendige Investitionskosten werden nach den Vorschrif-
ten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes und dieses Ge-
setzes sowie im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel gefördert, soweit und solange Krankenhäuser in 
den Krankenhausplan aufgenommen sind .“

b) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben .
c) Absatz 2 Satz 3 bis 5 wird wie folgt gefasst:

„Die Krankenhausträger haben bei Kreditinstituten für För-
dermittel nach § 10 Absatz 1 und § 11 ein Pauschalmittel-
konto als Treuhandkonto und für Fördermittel nach § 12 je-
weils ein gesondertes Konto als Treuhandkonto einzurichten, 
über die der gesamte Zahlungsverkehr abzuwickeln ist . 
Nicht verwendete Fördermittel nach § 10 Absatz 1 und § 11 
einschließlich der Zinserträge verbleiben auf dem Pauschal-
mittelkonto und dürfen in den Folgejahren für Zwecke im 
Sinne des § 10 Absatz 1 und § 11 verwendet werden . Nicht 
verwendete Fördermittel nach § 12 einschließlich der Zins-
erträge sind an den Landeshaushalt abzuführen .“

d) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „im Sinne des § 10 
Absatz 2“ durch die Wörter „mit einer durchschnittlichen 
Nutzungsdauer von mehr als drei bis zu 15 Jahren (kurzfris-
tige Anlagegüter)“ ersetzt .

4 . § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9 
Investitionsprogramm

Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung 
stellt ein Investitionsprogramm nach § 6 Absatz 1 des Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes auf, das die jährlich für die Kranken-
hausförderung zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel dar-
stellt .“

5 . § 10 wird wie folgt gefasst:

„§ 10 
Investitionspauschale

(1) Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwal-
tung fördert
1 . Investitionskosten im Sinne des § 2 Nummer 2 des Kranken-

hausfinanzierungsgesetzes und
2 . den Investitionskosten gleichstehende Kosten im Sinne des 

§ 2 Nummer 3 Buchstabe a bis d des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes 

durch feste jährliche Pauschalbeträge, mit denen das Kranken-
haus im Rahmen der Zweckbindung der Fördermittel frei wirt-
schaften kann .

(2) Die Krankenhausträger müssen jeweils bis zum 1 . Okto-
ber eines Jahres bei der für das Gesundheitswesen zuständigen 
Senatsverwaltung jede Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbau-
maßnahme, für die Investitionskosten nach Absatz 1 Nummer 1 
entstehen, anzeigen und hierbei die Bezeichnung der Maßnah-
me, ihre Kurzbeschreibung, ihren Baubeginn, ihre geplante In-
betriebnahme, das Gesamtfinanzierungsvolumen und den Anteil 
der Pauschalbeträge angeben . Darüber hinaus müssen die Kran-
kenhausträger für jede geplante Neubau-, Umbau- und Erweite-
rungsbaumaßnahme mit Investitionskosten nach Absatz 1 Num-
mer 1 von jeweils über fünf Millionen Euro, die zu über 50 
Prozent mit Pauschalbeträgen finanziert werden soll, bei der für 
das Gesundheitswesen zuständigen Senatsverwaltung ein Be-
darfsprogramm einreichen . Die Pauschalbeträge dürfen erst ver-
wendet werden, wenn die für das Gesundheitswesen zuständige 
Senatsverwaltung die Inhalte des Bedarfsprogramms auf ihre 
grundsätzliche Förderfähigkeit geprüft hat .

(3) Die jährlichen Pauschalbeträge nach Absatz 1 bemessen 
sich nach den im Rahmen des Versorgungsauftrages erbrachten 
Leistungen des jeweiligen Krankenhauses .“

6 . § 13 wird aufgehoben .
7 . In § 15 Absatz 3 werden nach den Wörtern „Absatz 2 bis 5“ die 

Wörter „oder die Anforderungen nach § 10 Absatz 2“ eingefügt .
8 . § 17 wird wie folgt gefasst:

„§ 17 
Rechtsverordnung

Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Näheres 
zum Verfahren der Förderung zu regeln, insbesondere
1 . zum Antrag nach § 8 Absatz 1 Satz 2,
2 . zum Verfahren der Abführung von Fördermitteln und Zins-

erträgen an den Landeshaushalt nach § 8 Absatz 2 Satz 5,
3 . zur Anzeige nach § 8 Absatz 3 Satz 2, zum Wegfall der Nut-

zung nach § 8 Absatz 3 Satz 3 und zur Mitnutzung nach § 8 
Absatz 4,

4 . über den Nachweis und die Prüfung der Verwendung der 
Fördermittel nach § 8 Absatz 5,

5 . zu der Höhe und den Zahlungsmodalitäten der jährlichen 
Pauschalbeträge nach § 10 Absatz 1, zur Anzeige der Bau-
maßnahmen nach § 10 Absatz 2 Satz 1, zu den Anforderun-
gen und der Prüfung des Bedarfsprogramms nach § 10 Ab-
satz 2 Satz 2 und 3 sowie zur Bemessungsgrundlage nach 
§ 10 Absatz 3,
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6 . zur Höhe der Förderung von Ausbildungsstätten nach § 11 
und

7 . zu dem Verfahren, der Höhe und den Zahlungsmodalitäten 
der Festbetragsförderung nach § 12 .“

9 . § 33 wird wie folgt geändert:
a) Der Wortlaut wird Absatz 1 .
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Auf Fördermittel, die auf der Grundlage dieses Ge-
setzes vor Inkrafttreten des Ersten Gesetzes zur Änderung 
des Landeskrankenhausgesetzes vom 21 . November 2014 
(GVBl . S . 410) bewilligt worden sind, ist dieses Gesetz in 
seiner bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden . Dies 
gilt nicht für die nach § 10 Absatz 2 und § 11 bewilligten und 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes vom 21 . No-
vember 2014 noch nicht verwendeten Fördermittel ein-
schließlich der auf sie entfallenden Zinserträge . Diese kön-
nen für Investitionskosten im Sinne des § 10 Absatz 1 in der 
Fassung des Gesetzes vom 21 . November 2014 und des § 11 
verwendet werden . Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Gesetzes vom 21 . November 2014 bestehenden Pauschal-
mittelkonten können als Pauschalmittelkonten nach § 8 Ab-

satz 2 Satz 3 in der Fassung des Gesetzes vom 21 . Novem-
ber 2014 bestehen bleiben .“

Artikel 2 
Berichterstattung

Der Senat von Berlin berichtet dem Abgeordnetenhaus von Ber-
lin bis zum 31 . Dezember 2018 über die Auswirkungen dieses Ge-
setzes .

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1 . Juli 2015 in Kraft .

Berlin, den 21 . November 2014

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet .

Der Regierende Bürgermeister
Klaus  W o w e r e i t
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